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§ 34 LGFG
 LGFG - Landesgesundheitsfondsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

Steuerungsbereich Versorgungsprozesse

1. (1)Das Landes-Zielsteuerungsübereinkommen hat die Inhalte aus dem Zielsteuerungsvertrag im

Steuerungsbereich „Versorgungsprozesse“ ausgehend vom regionalen Bedarf zu konkretisieren und für die

jeweilige Betrachtungsperiode festzulegen.

2. (2)Zudem sind im Landes-Zielsteuerungsübereinkommen Festlegungen über die maßnahmenbezogene

Umsetzung sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Hinsicht zu treffen, wobei insbesondere folgende

Maßnahmen hinsichtlich der Versorgungsprozesse zu berücksichtigen sind:

1. a)Festlegung von Roll-out-Plänen zum gezielten Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien

zur Systemsteuerung und -innovation gemäß Art. 7 der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die

Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens;

2. b)Umsetzung der intersektoralen Behandlungsprozesse (BQLL Präoperative Diagnostik, BQLL Aufnahme-

und Entlassungsmanagement);

3. c)Umsetzung von bundesweit einheitlichen Qualitätsstandards für priorisierte Bereiche, wobei die

Sicherstellung einer integrierten und sektorenübergreifenden Versorgung von chronischen Erkrankungen

ein wesentlicher Schwerpunkt ist.

3. (3)Im Rahmen der Zielsteuerung-Gesundheit werden zur Sicherstellung einer sektoren- und

bundesländerübergreifend abgestimmten, effektiven und effizienten Versorgung mit Medikamenten jedenfalls

folgende Themen bearbeitet:

1. a)Entwicklung und Umsetzung eines gemeinsamen sektoren- und bundesländer- und EU-

mitgliedstaatenübergreifenden Einkaufs und einer Bewirtschaftung von Medikamenten einschließlich von

Finanzierungslösungen; dazu sind die notwendigen bundes- und landesgesetzlichen Bestimmungen –

insbesondere das Vergabewesen und das Sozialversicherungsrecht betreffend – zu schaffen,

2. b)für definierte hochpreisige und spezialisierte Medikamente sind auf Bundes- und/oder Landesebene

gemeinsame Versorgungsmodelle sowie sektorenübergreifende Finanzierungskonzepte mit gemeinsamer

Finanzverantwortung zu entwickeln und in der Folge umzusetzen,

3. c)dazu ist ein wechselseitiger Datenaustausch über Mengen und Kosten der im intra- und extramuralen

Bereich verordneten bzw. dispensierten Medikamente in einer einheitlich zu vereinbarenden,

standardisierten Form sicherzustellen; diese Informationen sind auch dem für das Gesundheitswesen

zuständigen Bundesministerium zur Verfügung zu stellen.

*) Fassung LGBl.Nr. 11/2018
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